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Art. 1 Zweck 
 
1.1 
Zweck 

Für die Festsetzung der Mitgliederbertrag und der diversen Entschädi-
gungen besteht dieses Reglement. 

 
Art. 2 Mitgliederbeitrag 
 
2.1  
Mitgliederbetrag 

Der Jahresbeitrag für die Mitglieder des TV Neftenbach beträgt für: 
 
Aktivmitglieder:             Fr.   50.-  ( siehe Art. 3.1) 
Freimitglieder:              Fr.   25.- 
Ehrenmitglieder:             Fr.     0.- 
Passivmitglieder:   Fr.   30.- 
 
Jugendriege:    Fr.   40.- 

  
2.2 
Zweck 
Mitgliederbetrag 
 

 
Der Mitgliederbeitrag beinhaltet: 
- Verbandsbeiträge 
- Verwaltungskosten 
- Versicherungsbeiträge 

 
 
 
 
 



 
Art. 3 Turnbeitrag 
 
3.1 
Turnbeitrag 

Von allen Aktivmitglieder, sowie von den turnenden Ehren- und Freimit-
gliedern wird ein zusätzlicher Turnbeitrag erhoben. Dieser Beitrag be-
trägt Fr. 50.- 
 
Somit gilt für:  Aktivmitglieder:                     Fr.  100.- 
                                  turnende Ehrenmitglieder: Fr.    50.- 
       turnende Freimitglieder: Fr.    75.- 

  
3.2 
Zweck 
Turnbeitrag 

Die Verwendung des Turnbeitrags wird anteilsmässig eingesetzt für: 
- Turnbetriebskosten 
- Teilnahmen an Turnfesten, Meisterschaften, Turniere und Stafetten 
- Geräte- und Materialbeschaffungen 
- Spesen- und Leiterentschädigungen 
- weitere durch den Vorstand beschlossene Events, Veranstaltungen              
   und    Anlässe 
- weitere durch die GV beschlossene Ausgaben. 

 
Art. 4 Entschädigung Vorstand 
 
4.1 
Vorstandskredit 

Für besondere Aufwendungen ausserhalb des bewilligten Budgets steht 
dem Vorstand jährlich ein freier Kreditrahmen zur Verfügung. 
Die Höhe beträgt  Fr.   3000 .-  

  
4.2 
Entschädigung 
Vorstandsmitglied 

Jedem Vorstandsmitglied steht ein jährlicher Umkostenbeitrag von Fr. 
100.- zu. Dieser wird vom Kassier bis Ende des laufenden Jahres aus-
bezahlt 

  
4.3 
Entschädigung 
Vorstand 

Zur freien Verfügung, zum Beispiel für Vorstandessen, Reise usw. hat 
der Vorstand einen jährlichen Betrag von Fr. 1000.- zu Verfügung 

  
4.4 
Vereinsausklänge 

Die Verteilung des für Vereinsausklänge budgetierten Betrages auf die 
einzelnen Anlässe wird auf vom Vorstand bestimmt.  

 
Art. 5 Entschädigung techn. Hauptleiter 
 
5.1 
Entschädigung 
techn. Hauptleiter 

Dem technischen Hauptleiter steht ein jährlicher Umkostenbetrag von Fr.  
600.- zu. Dieser wird vom Kassier bis Ende des laufenden Jahres aus-
bezahlt. 
 

  
5.2 
Entschädigung 
Hilfsleiter  TV 

Für die Entschädigung der Hilfsleiter, welche der technische Leiter sel-
ber beizieht, stehen ihm jährlich Fr. 600.- zu. Diesen Betrag teilt der 
technische Hauptleiter selbstständig unter den Hilfsleitern auf. 

 



 
 
 
 
 
Art. 6 Entschädigung  Jugendriegen  (Jugendriege) 
 
6.1 
Entschädigung  
Jugileiter   
 
 

Jedem Jugendriegenleiter der Jugendriege steht ein jährlicher Umkos-
tenbetrag vom Fr. 300.- zu.  
Der Hauptleiter stellt dem Kassier ende November des laufenden Jahres 
eine Liste der Leiterbesoldung zusammen. Für die Auszahlung der Be-
träge an die Leiter ist der Hauptleiter verantwortlich. Sollte ein Leiter 
nicht das ganze Jahr tätig gewesen sein, kann der Hauptleiter die Ent-
schädigung anteilsmässig kürzen. Für Leiter, welche im Jahr zwei Trai-
ningseinheiten pro Woche leiten, steht die doppelte Entschädigung zu. 
Dem J+ S- Coch steht ein jährlicher Umkostenbeitrag vom Fr. 300.- zu. 

  
6.2 
Jugileiterkredit 

Es wird jährlich ein freier Kreditrahmen budgetiert. Dieser steht den Lei-
tern für besondere Aufwenungenn im Zusammenhang mit der Ju-
gengriege zur freien Verfügung.  

 
Art. 7 Bussgeld 
 
7.1 
Bussgeld 

Die unentschuldigte Nichtteilnahme der Generalversammlung durch Ak-
tivmitglieder sowie turnende Frei- und Ehrenmitglieder wird gebüsst. 
Die Bussgeldhöhe ist auf Fr. 50.- festgelegt. 

 
Art. 8 Regelung für spezielle Anlässe 
 
8.1 
Aktivmitglied/ 
sämtliche turnende 
Mitglieder 

Polterabend:  nichts 
Hochzeit:  Fr. 50.-/ Sammlung 
1. Kind:  Fr. 50.- 
Spez. Geburtstag: Sammlung im Verein 
Todesfall:  Beileidsanzeige (Zeitung)/ Grabschmuck 

  
8.2 
Ehrenmitglied 
nicht turnend 

Polterabend:  nichts 
Hochzeit:  nichts 
1. Kind:  nichts 
Spez. Geburtstag: Sammlung im Verein 
Todesfall:  Beileidsanzeige (Zeitung)/ Grabschmuck 
                                  Verteilung: je 1/3 TVN/MRN/Veteranen 

  
8.3 
Freimitglied 
nicht turnend 

Polterabend:  nichts 
Hochzeit:  nichts 
1. Kind:  nichts 
Spez. Geburtstag: Sammlung im Verein 
Todesfall:  Beileidsanzeige an Familie 

  
8.4 
Passivmitglied 

Polterabend:  nichts 
Hochzeit:  nichts 
1. Kind:  nichts 
Spez. Geburtstag: Sammlung im Verein 
Todesfall:  Beileidsanzeige an Familie 



 
 
 
 
 
 
 
Art. 9 Schlussbestimmungen 
 
9.1 
Revision des 
Reglements 

Änderungen des Reglements können nur durch die GV mit 2/3 Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

  
9.2 
Streitigkeiten 

Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten gelten die Statuten oder es ent-
scheidet die obenaufgeführte Generalversammlung. 

  
9.3 
Inkrafttreten 

Dieses Reglement ist an der ordentlichen Generalversammlung des 
Turnverein Neftenbach vom 31. März 2006 genehmigt worden. 

 
 
 
 
Neftenbach, 31. März 2006:       
 Turnverein Neftenbach 
  
 
  
 Marco Süsstrunk    Martin Künzler  
 Präsident         Aktuar 
 
 
 


